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I. Bekanntmachungen der Alliierten
Alliierte Koramandatura Berlin

BK/O (46) 160
8. April 1946

Sozialversicherungsamt und das gesetzmäßige Verfahren 
dieses Amtes

Die Alliierte Kommandatura B e r l i n  ordnet wie 
folgt an:

- I. S o z i a l v e r s i c h e r u n g s a m t
1. Der Magistrat der Stadt Berlin wird ein Ver

sicherungsamt errichten, das von der Abteilung für

Sozialwesen und von der Versicherungsanstalt unab
hängig sein wird.

2. Das Versicherungsamt wird sich mit allen Streitig
keiten in Angelegenheiten der Sozialversicherung be
fassen, und seine Entscheidungen sind endgültig. In Ver
waltungsangelegenheiten wird däe Amt der Kontrolle 
des Magistrats unterstehen.

3. Das Verfahren ist für die klagende Partei ge
bührenfrei. Sollte jedoch eine Person durch absichtliches 
Verhindern oder Irreführen des Verfahrens Unkosten yer- 
ursachen, so ist das Versicherungsamt berechtigt, der 
Person die Kosten ganz oder teilweise aufzuerlegen.


